INITIATIVANTRAG

gem.  § 16 NÖ GO 1073

Gablitz, 15. Jänner 2009
An den
Gemeinderat der MG Gablitz

Linzerstr. 99

3003  Gablitz

Sehr geehrte Damen und Herren!
Die Unterstützer dieses Initiativantrages begehren:

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Gablitz möge beschließen, dass das von den Bürgern errichtete und bezahlte Wasserleitungsnetz samt dazugehörenden Wasserzählern und Drucksteigerungsanlagen unwiderruflich im gemeinnützigen Eigentum der Bürger der Marktgemeinde Gablitz zu verbleiben hat und NICHT ohne vorhergehende Volksabstimmung verkauft werden darf.
Der Gemeinderat der MG Gablitz möge einen sofortigen Stopp und Ausstieg aus den aktuellen Verkaufsverhandlungen hinsichtlich unseres Wasserleitungsnetzes mit der EVN beschließen, da dieser geplante Vertrag u.E. für alle  Gablitzer mit  wirtschaftliche und juristischen Nachteilen verbunden ist und daher entschieden abzulehnen ist. 

Begründung:

1. Grundsätzlich darf die öffentliche Hand allgemeines Eigentum nicht unter dem Marktwert verkaufen (verbotene Beihilfen).
2. Das EU-Gemeinschaftsrecht sieht zwingend öffentliche Ausschreibungen beim Verkauf von öffentlichem Eigentum  vor.

3. Durch die Nicht-Veröffentlichung der technischen und kaufmännischen Gutachten wird das Transparenzgebot der EU-Vergaberichtlinien verletzt, welches gewährleistet, dass öffentliches Eigentum und damit verbundene Allgemeininteressen rechtsstaatskonform und mit optimaler wirtschaftlicher Effizienz veräußert bzw. abgegeben werden. (Bei einem Entstehungspreis von ca. € 3 Millionen und einem Verkaufspreis von € 250.000,- muss die wirtschaftliche Zweckmäßigkeit massiv in Zweifel gezogen werden)
4. Nach geltender Rechtslage dürfen derzeit den Bürgern neben der Anlastung der Kosten der Gemeindeeinrichtungen keine weiteren darüber hinausgehenden Gebühren, welche nicht im inneren Zusammenhang mit dem Zweck dieser Einrichtung stünden, jemals angelastet werden. Nach dem Verkauf von öffentlichem Eigentum und erfolgter Veräußerung an private Unternehmen würde diese gesetzliche Preisobergrenzenregulierung ersatzlos wegfallen und könnte jedem betroffenen Gablitzer in Zukunft zum massiven, finanziellen Nachteil bringen.
5. Durch den Verkauf des Gablitzer Wasserleitungsnetzes an die EVN ist diese aufgrund des geplanten Vertrages mit der Marktgemeinde Gablitz nicht verpflichtet, Wiener Wasser an die Gablitzer Haushalte zu liefern. Die EVN könnte auch so wie bisher Tullnerfelder Grundwasser liefern.

6. Es sind keine Pönalen vereinbart, falls  sich die EVN nicht an den Liefervertrag für Wiener Wasser mit der Marktgemeinde Gablitz hält. Ebenso wenig sind entgegen den diesbezüglichen Ankündigungen auch keine Rückkaufsmöglichkeiten für unser Leitungswassernetz vorgesehen.


7. Nur wenn das Wasserleitungsnetz im Eigentum der Marktgemeinde Gablitz steht können wir auch in Zukunft bestimmen, wer unser Wasserlieferant sein soll und welche Wasserqualität akzeptabel ist.

Mit freundlichen Grüßen

Sylvia Krasel  (als Zustellungsbevollmächtigte)

Josef Franz Krasel (als Vertreter)
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